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Editorial 
Wir begrüßen Sie herzlich zur vierten Aus-

gabe unseres „IFRS-Bulletins“ in 2016, mit 

der wir Sie über aktuelle und bedeutsame 

Entwicklungen der IFRS informieren wol-

len. 

Unsere aktuelle Ausgabe beinhaltet u.a. 

den Entwurf ED/2016/1 des IASB zu vorge-

schlagenen Änderungen an IFRS 3 und IFRS 

11. Damit soll praktischen Schwierigkeiten 

bei der Umsetzung der Vorschriften be-

gegnet, insbesondere auch die diversity in 

practice begrenzt werden. Nach einge-

hender Beratung wurde zudem der IDW 

ERS HFA 48 zur Behandlung von Einzelfra-

gen zur Wertminderung nach IFRS 9 veröf-

fentlicht, welcher lediglich einen Teil des 

Gesamtprojekts zur „Kommentierung von 

IFRS 9“ darstellt. Im Blickpunkt dieser 

Ausgabe werden Sie interessante Umset-

zungshinweise der sog. GPPC zum Wert-

minderungsmodell des IFRS 9 erhalten. 

Das GPPC, als Zusammenschluss aus den 

sechs größten Prüfernetzwerken, möchte 

mit diesen Hinweisen die Qualitätsstan-

dards bei der Umsetzung der Bilanzierung 

erwarteter Kreditverluste fördern. Zur 

Anwendung des Wertminderungsmodells 

stellt die GPPC zwei Ansätze - einen an-

spruchsvollen und einen vergleichsweise 

einfachen Ansatz  - vor und verdeutlicht, 

welche Vorgehensweise nicht als stan-

dardkonform eingestuft werden kann. Un-

sere Fachmitarbeiter der Zentralabtei-

lung Rechnungslegung der BDO AG stehen 

Ihnen jederzeit gerne für weitere Aus-

künfte zur Verfügung und beraten Sie in 

allen weiteren Fragen zur nationalen und 

internationalen Rechnungslegung. 
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1. AKTUELLE ÜBERNAHMEN IN EU-

RECHT 

1.1. Übernahmen in EU-Recht 

Im dritten Quartal 2016 hat die Europäische Union 

die Änderungen an IFRS 10, IFRS 12 und IAS 28 „In-

vestmentgesellschaften: Anwendung der Konsoli-

dierungsausnahme“ übernommen. Die Verlautba-

rung wurde vom IASB im Dezember 2014 veröf-

fentlicht und tritt in der EU für Geschäftsjahre in 

Kraft, die ab dem 01. Januar 2016 (mit gestatteter 

vorzeitiger Anwendung) beginnen. Folgende Sach-

verhalte werden in der Änderung an IFRS 10, IFRS 

12 und IAS 28 geklärt: 

 Ein Unternehmen kann die Konsolidierungs-

ausnahmen auch dann anwenden, wenn seine 

Muttergesellschaft seine Tochtergesellschaf-

ten zum beizulegenden Zeitwert nach IFRS 10 

bilanziert.  

 Eine Konsolidierung ist nicht vorzunehmen, 

wenn ein Tochterunternehmen, das Dienst-

leistungen erbringt, die sich auf die Anlage-

tätigkeit des Mutterunternehmens beziehen, 

selbst eine Investmentgesellschaft ist. 

 Wendet ein Investor die Equity-Methode auf 

ein assoziiertes Unternehmen oder Joint Ven-

ture an, das eine Investmentgesellschaft ist, 

kann der Investor weiterhin die Bewertung 

zum beizulegenden Zeitwert beibehalten, 

die auch das Beteiligungsunternehmen für 

seine Tochtergesellschaften anwendet. 

 Für Investmentgesellschaften, die alle ihre 

Tochterunternehmen zum beizulegenden 

Zeitwert bewerten, ergeben sich die Angabe-

pflichten nach IFRS 12 zu Investmentgesell-

schaften. 

1.2. Ausstehende Übernahmen 

Das endorsement der nachfolgenden Standards 

und Änderungen steht noch aus (erwartetes EU-

Übernahmedatum in Klammern; Stand: 23. Sep-

tember 2016): 

 IFRS 9: Finanzinstrumente (Q4/2016) 

 IFRS 14 (kein endorsement-Prozess aufgrund 

eingeschränkter Relevanz; Phase II des Pro-

jekts wird abgewartet) 

 IFRS 15: Erlöse aus Verträgen mit Kunden so-

wie die Änderung zum Datum des Inkrafttre-

tens (Q4/2016) 

 IFRS 16: Leasing (2017) 

 Änderung an IFRS 10 und IAS 28: Verkauf oder 

Zuwendung von Vermögenswerten zwischen 

einem Investor und dem assoziierten Unter-

nehmen oder dem joint venture (unbestimmt 

verschoben) 

 Änderungen an IAS 12: Ansatz von aktiven la-

tenten Steuern für unrealisierte Verluste 

(Q4/2016) 

 Änderungen an IAS 7: Angabeninitiative 

(Q4/2016) 

 Klarstellungen an IFRS 15: Erlöse aus Verträ-

gen mit Kunden (H1/2017) 

 Änderungen an IFRS 2: Klassifizierung und Be-

wertung von Geschäftsvorfällen mit anteils-

basierter Vergütung (H2/2017) 

 Änderungen an IFRS 4: Anwendung von IFRS 

9: Finanzinstrumente mit IFRS 4: Versiche-

rungsverträge (2017) 

 

2. ENFORCEMENT IM DEUTSCHSPRA-

CHIGEN RAUM 

2.1 ESMA gibt öffentliche Erklärung zur ein-

heitlichen Anwendung von IFRS 15 ab 

Die europäische Wertpapier- und Marktaufsichts-

behörde (European Securities and Markets Autho-

rity, ESMA) hat eine öffentliche Erklärung zu dem 

neuen Standard IFRS 15: Erlöse aus Verträgen mit 

Kunden veröffentlicht, um eine einheitliche An-

wendung durch europäische Emittenten, die an ei-

nem regulierten Markt notiert sind, sicherzustel-

len. IFRS 15 ersetzt IAS 11: Fertigungsaufträge so-

wie IAS 18: Erlöse und enthält damit alle nötigen 

Regelungen zur Erfassung und Bemessung von Um-

satzerlösen. Die ESMA misst dem Implementie-

rungsprozess des IFRS 15 eine besondere Bedeu-

tung bei, um eine Vergleichbarkeit zwischen den 

Jahresabschlüssen der bilanzierenden Unterneh-

men sicherzustellen. Die Erklärung der ESMA um-

fasst folgende Themen: 

 Hinweise zur Schaffung von Transparenz hin-

sichtlich der Umsetzung und der Auswirkun-

gen von IFRS 15 (bspw. Offenlegung quantita-

tiver und qualitativer Informationen; Schät-

zung des erwarteten Einflusses von IFRS 15 

auf Unternehmen auf Basis der Informatio-

nen, die vor dem Übergang verfügbar waren), 

 Besonderheiten, die Anwender erwägen soll-

ten (bspw. umfassendes Rahmenwerk zur Er-

mittlung und Erfassung von Erträgen; Anre-

gungen zur Aufteilung der Transaktionspreise 

auf die Leistungsverpflichtungen; Unterstüt-

zung durch TRG, IASB, FASB), 
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 Erläuterungen zum Zeitrahmen und beispiel-

hafte Angaben, 

 Hinweis, dass der Übergang von IAS 11 bzw. 

IAS 18 auf IFRS 15 spätestens für Geschäfts-

jahre zu erfolgen hat, die am oder nach dem 

01. Januar 2018 beginnen und dass dann eine 

Übersicht über die Auswirkungen des Über-

gangs erstellt werden muss. 

2.2 ESMA veröffentlicht 19. Auszug von 

Durchsetzungsentscheidungen europäi-

scher Enforcementstellen 

Die ESMA unterhält eine vertrauliche Datenbank, 

die Durchsetzungsentscheidungen einzelner euro-

päischer Enforcementstellen zur Anwendung der 

IFRS enthält. Um die sachgerechte Anwendung der 

IFRS zu fördern, veröffentlicht die ESMA in regel-

mäßigen Abständen die getroffenen Entscheidun-

gen. Von den nationalen Enforcementstellen wer-

den grundsätzlich die Abschlüsse von Unterneh-

men geprüft, deren Wertpapiere an einem gere-

gelten Markt in Europa gehandelt werden oder sol-

che, die sich in der Zulassung befinden. Die veröf-

fentlichten Entscheidungen und die zugrundelie-

genden Argumentationen sollen Unternehmen bei 

der Umsetzung der IFRS (und nationaler Regelun-

gen) unterstützen und eine einheitliche Anwen-

dung sicherstellen. 

Die veröffentlichten Entscheidungen, die zwi-

schen Februar 2014 und April 2016 gefällt wurden, 

beziehen sich auf folgende Themen: 

 Inflationsbezogenes Indexderivat, das in ei-

nen Leasingvertrag eingebettet ist (IAS 39 Fi-

nanzinstrumente: Ansatz und Bewertung) 

 Klassifizierung einer separaten Zweckgesell-

schaft als gemeinsame Geschäftstätigkeit 

aufgrund von „anderen Tatsachen und Um-

ständen“ (IFRS 11: Gemeinschaftliche Verein-

barungen) 

 Auswahl des sachgerechten Wechselkurses, 

wenn verschiedene Wechselkurse verfügbar 

sind (IAS 21: Auswirkungen von Wechselkurs-

änderungen) 

 Ausweis von Gewinnen aus der Veräußerung 

eines immateriellen Vermögenswerts (IAS 38 

Immaterielle Vermögenswerte) 

 Identifizierung nicht beobachtbarer Inputfak-

toren (IFRS 13: Bewertung zum beizulegen-

den Zeitwert) 

 Umgekehrter Erwerb eines börsennotierten 

Firmenmantels (IFRS 3: Unternehmenszusam-

menschlüsse; IAS 8: Rechnungslegungsmetho-

den, Änderungen von rechnungslegungsbezo-

genen Schätzungen und Fehler; IFRS 2: An-

teilsbasierte Vergütung) 

 Angabe der Beträge von bedeutenden Kate-

gorien von Erlösen (IAS 18: Umsatzerlöse; 

IFRS 8: Geschäftssegmente) 

 Bestimmung, ob ein Händlernetzwerk, das im 

Rahmen eines Unternehmenszusammen-

schlusses erworben wurde, ein immaterieller 

Vermögenswert mit unbestimmter Nutzungs-

dauer ist (IAS 38: Immaterielle Vermögens-

werte) 

 Austausch eines Geschäftsbetriebs gegen 

eine Beteiligung an einem Tochterunterneh-

men und nachfolgende Ausschüttung des er-

worbenen Tochterunternehmens an die Ei-

gentümer (IFRS 13: Bewertung zum beizule-

genden Zeitwert; IFRIC 17: Sachdividenden 

an Eigentümer) 

 Bestimmung des maximalen wirtschaftlichen 

Nutzens aus einem Pensionsplan und die Be-

wertung des leistungsorientierten Vermö-

genswerts (IAS 19: Leistungen an Arbeitneh-

mer; IFRIC 14: IAS 19 — Die Begrenzung eines 

leistungsorientierten Vermögenswertes, Min-

destfinanzierungsvorschriften und ihre Wech-

selwirkung) 

 Bewertung einer latenten Steuerschuld, die 

sich auf biologische Vermögenswerte be-

zieht, wenn sich die Ertragsteuersätze über 

die Nutzungsdauer der Vermögenswerte än-

dern (IAS 12: Ertragsteuern; IAS 41: Landwirt-

schaft) 

 Bilanzierung von Beiträgen zu einem Einla-

gensicherungsfonds im Zwischenbericht (IF-

RIC 21: Abgaben) 
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3. AKTIVITÄTEN DES DRSC UND IDW  

3.1 DRSC eröffnet Konsultationsprozess zu 

veröffentlichten Änderungen an IFRS 2 

Im Juni dieses Jahres wurden Änderungen an IFRS 

2 zur Klassifizierung und Bewertung von Ge-

schäftsvorfällen mit anteilsbasierter Vergütung 

veröffentlicht. Die Änderungen betreffen unter 

anderem in Eigenkapital erfüllte Zusagen mit Net-

toerfüllungsvereinbarungen (net settlement fea-

tures). Das DRSC vermutet, dass sich aus den Än-

derungen Schwierigkeiten bei der praktischen Um-

setzung in solchen Unternehmen ergeben können, 

die zum einen IFRS anwenden und zum anderen 

ihre aktienbasierte Vergütung in Eigenkapitalin-

strumenten erfüllen (equity-settled share-based 

payments). Ein Problem könnte entstehen, da sie 

bestimmte Vergütungstransaktionen in einen 

equity-settled- und in einen cash-settled-Teil auf-

spalten müssten. Damit die Einschätzung der Um-

setzungsmöglichkeiten und -schwierigkeiten der 

deutschen IFRS-Anwender im Übernahmeprozess 

einbezogen werden, bittet das DRSC die IFRS-An-

wender um Rückmeldung. 

3.2 DRSC veröffentlicht Stellungnahme zu 

vorläufigen und endgültigen Entscheidun-

gen des IFRS IC 

Das DRSC nimmt über seinen IFRS-Fachausschuss 

Stellung zu drei vorläufigen Agenda Entscheidun-

gen des IFRS IC betreffend IFRIC 12, IFRS 9/IAS 39 

und IAS 32 und zu einer endgültigen Entscheidung 

betreffend IFRS 9/IAS 39, welche im Mai 2016 im 

IFRIC Update veröffentlicht wurden. 

Das DRSC unterstützt die Entscheidung des IFRS IC 

bezüglich IFRIC 12. Darin nimmt das IFRS IC Bezug 

auf die Anfrage des DRSC zur Klarstellung, wie ein 

Betreiber eine Dienstleistungskonzessionsverein-

barung, für welche die Infrastruktur geleast 

wurde, in seiner Bilanz zu berücksichtigten hat. In 

einer exemplarischen, dem IFRS IC zur Beurteilung 

vorgelegten Vereinbarung, geht ein Betreiber mit 

einem Treugeber einen Vertrag zur Betreibung ei-

ner öffentlichen Dienstleistung ein. Die dazu nö-

tige Infrastruktur wird geleast. Das IFRS IC sieht 

ein solches Arrangement innerhalb des Anwen-

dungsbereichs des IFRIC 12, auch wenn der Betrei-

ber keine Verbesserungen bezüglich der Infra-

struktur vornimmt. Das Leasing der Infrastruktur 

fällt somit für den Betreiber nicht in den Anwen-

dungsbereich des IFRS 16: Leasingverhältnisse (o-

der nach geltendem EU-Recht IAS 17). Grundsätz-

lich würde der Treugeber und nicht der Betreiber 

das Recht an der Nutzung der Infrastruktur halten. 

Folglich muss der Betreiber entscheiden, ob er zu 

Zahlungen an den Leasinggeber verpflichtet ist,  

oder ob dies dem Treugeber obliegt. Obgleich das 

DRSC die Entscheidung des IFRS IC unterstützt, 

hätte es eine Klarstellung des IFRIC 12 zur Verein-

fachung der Erfassung und Darstellung von Dienst-

leistungskonzessionsvereinbarungen bevorzugt. 

Zu IFRS 9/IAS 39 wurde vom IFRS IC eine klärende 

Interpretation verlangt, die darstellt, welche Ge-

bühren und Kosten in den (10-Prozent-)Test zur 

Ausbuchung einer Finanzverbindlichkeit einzube-

ziehen sind. Das IFRS IC hat entschieden, dass die 

in IAS 39.AG62 bzw. IFRS 9.B3.6 verankerten Re-

gelungen zur Beurteilung einer Ausbuchung origi-

närer Finanzverbindlichkeiten ausreichen (Be-

rücksichtigung von „any fees paid net of any fees 

received”). Das DRSC kritisiert die fehlende wei-

tergehende Interpretation, da Unternehmen die 

Vorgaben in der Praxis unterschiedlich auslegen 

und anwenden würden. 

Das DRSC lehnt die vorläufige Agenda Entschei-

dung bezüglich IAS 32 zu „Written puts over NCI“ 

ab. Das IFRS IC stuft den bereits seit 2006 disku-

tierten Fall (Ansatz einer finanziellen Verbindlich-

keit vs. Derivat) zu IAS 32 als nicht lösbar ein. Au-

ßerdem sei das Projekt zu umfangreich für das 

IFRS IC. Das DRSC kritisiert, dass nur das IFRS IC 

oder der IASB eine Lösung herbeiführen könne. 

Abschließend nimmt das DRSC zur endgültigen 

Entscheidung des IFRS IC bezüglich der Klärung 

des IFRS 9 und IAS 39 zur Ausbuchung eines modi-

fizierten finanziellen Vermögenswerts Stellung. 

Das DRSC kritisiert, dass das IFRS IC trotz Anerken-

nung der besonderen Bedeutung des Themas keine 

weitere Interpretation veröffentlicht. Das IFRS IC 

hat sich aufgrund des Umfangs des Projekts für 

eine Vernachlässigung entschieden. Das DRSC er-

kennt zwar an, dass das IFRS IC kein „Standardset-

ting“ betreiben kann, eine diesbezügliche Einwir-

kung auf den IASB aber wünschenswert sei. Zudem 

vertritt das DRSC die Auffassung, dass eine Klä-

rung den Unternehmen bei der erstmaligen An-

wendung von IFRS 9 sehr zugute kommen würde. 

3.3 DRSC veröffentlicht Stellungnahme zum 

IDW ERS HFA 48 bezüglich IFRS 9 

Das DRSC hat eine Stellungnahme bezüglich des 

IDW-Entwurfs ERS HFA 48: Einzelfragen der Bilan-

zierung von Finanzinstrumenten nach IFRS 9 ver-

öffentlicht. Der ursprüngliche Entwurf vom 13. 

Mai 2016 und dessen Fortsetzung hinsichtlich des 
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Hedge Accounting vom 14. Juni 2016 werden so-

wohl redaktionell als auch inhaltlich kommen-

tiert. 

Die inhaltliche Kritik bezieht sich auf die Einbe-

ziehung des Fremdwährungsrisikos in die Chancen 

und Risiken im Rahmen der Übertragung eines fi-

nanziellen Vermögens, die Analyse des Geschäfts-

modells, im Rahmen dessen ein zu klassifizieren-

der Vermögenswert gehalten wird, die Umklassifi-

zierung finanzieller Vermögenswerte und das 

Hedge Accounting. 

Das DRSC merkt an, dass es sich bei der Stellung-

nahme um eine vorläufige Version handelt, da der 

vollständige Entwurf des IDW ERS HFA 48 noch 

nicht veröffentlicht wurde.  

3.4 DRSC veröffentlicht Stellungnahme zum 

Entwurf der vorgeschlagenen Änderungen 

an der Satzung der IFRS-Stiftung 

Der Verwaltungsrat des DRSC stimmt einem Groß-

teil der vorgeschlagenen Änderungen an der Sat-

zung der IFRS-Stiftung zu. Kritik übt er erneut an 

der Verringerung der Anzahl der Mitglieder des 

IASB, da diese Reduktion weder gerechtfertigt 

noch angemessen sei. Außerdem weist der Ver-

waltungsrat darauf hin, dass sich die Treuhänder 

zur Stärkung der Akzeptanz der Organisation mehr 

mit den fachlichen Aspekten der Arbeit des IASB 

beschäftigen müssen. Der Verwaltungsrat kriti-

siert darüber hinaus die zunehmend häufigere Ab-

lehnung von Sachverhalten durch das IFRS IC und 

dass dies der Akzeptanz des Gesamtprodukts IFRS 

entgegenwirken würde.  

3.5 IDW veröffentlicht Stellungnahme zum ED 

60 „Zusammenschlüsse im öffentlichen 

Sektor“ 

Der Rat für internationale Rechnungslegungsstan-

dards für den öffentlichen Sektor (IPSASB) hat im 

Januar dieses Jahres den Entwurf ED 60 zu Zusam-

menschlüssen im öffentlichen Sektor veröffent-

licht. Demnach werden Zusammenschlüsse entwe-

der als Fusion oder als Erwerb klassifiziert. Ent-

scheidend für die Klassifizierung ist vor allem das 

Erlangen von Beherrschung, aber auch andere 

Faktoren spielen eine Rolle. Grundsätzlich unter-

stützt das IDW den Vorschlag des IPSASB. Änderun-

gen würde es in Bezug auf das Wertminderungs-

modell vornehmen. Eine planmäßige Abschrei-

bung von Geschäfts- und Firmenwerten stuft das 

IDW als zielführender ein. 

3.6 IDW veröffentlicht weitere Fortsetzung 

von IDW ERS HFA 48 mit Einzelfragen zur 

Wertminderung nach IFRS 9 

Der erste Entwurf der IDW Stellungnahme zur 

Rechnungslegung „Einzelfragen der Bilanzierung 

von Finanzinstrumenten nach IFRS 9“ (IDW ERS 

HFA 48) wurde am 13. Mai 2016 verabschiedet. Am 

14. Juni 2016 folgte eine Ergänzung um Einzelfra-

gen zum Hedge Accounting nach IFRS 9. Nun ver-

öffentlicht das IDW eine Ergänzung zu Einzelfra-

gen von Wertminderungen. Folgende Themen 

werden in dem Entwurf zur Wertminderung nach 

IFRS 9 beleuchtet: 

 Anwendungsbereich der Wertminderungsre-

gelungen 

 Bestimmung einer signifikanten Erhöhung des 

Kreditausfallrisikos 

 Bemessung der erwarteten Kreditverluste 

 Verwendung von angemessenen und belast-

baren Informationen 

Stellungsnahmen zum Entwurf der Ergänzung kön-

nen bis zum 09. Dezember 2016 an das IDW gerich-

tet werden. Die Kommentierungsfristen zu den 

Entwürfen vom Mai 2016 respektive Juni 2016 sind 

im August respektive September 2016 abgelaufen. 
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4 AKTIVITÄTEN DES IASB 

4.1 IASB veröffentlicht Entwurf ED/2016/1 Defi-

nition eines Geschäftsbetriebs und Bilanzie-

rung zuvor gehaltener Anteile (Vorgeschla-

gene Änderung an IFRS 3 und IFRS 11) 

Am 28. Juni 2016 hat der IASB den Entwurf 

ED/2016/1 Definition eines Geschäftsbetriebs und 

Bilanzierung zuvor gehaltener Anteile (Vorge-

schlagene Änderungen an IFRS 3 und IFRS 11) ver-

öffentlicht. Die Änderungsvorschläge betreffen 

IFRS 3 und IFRS 11 bezüglich der Definition eines 

Geschäftsbetriebs (business) und die Bilanzierung 

zuvor gehaltener Anteile (previously held inte-

rests). 

Hinsichtlich der Definition eines Geschäftsbe-

triebs wurden die Kriterien Eingaben (inputs), 

Prozesse (processes) und Ergebnisse (outputs) in 

der Vergangenheit nicht einheitlich ausgelegt. Da 

die Definition eines Geschäftsbetriebs notwendi-

ges Kriterium für die Darstellung eines Erwerbs 

nach den Regelungen des IFRS 3 ist, hat der IASB 

in seinem Entwurf insbesondere die Definition der 

Ergebnisse klargestellt. Demnach qualifizieren 

sich nur noch Güter und Dienstleistungen (goods 

or services), Investitionserträge (investment in-

come) oder andere Erträge (other revenues) als 

Ergebnisse. Insgesamt soll die Änderung der Defi-

nition dazu führen, dass die in die Definition fal-

lende Anzahl der Ertragsarten reduziert wird. Au-

ßerdem wird IFRS 3 um ein Prüfschema zur Ab-

grenzung eines Geschäftsbetriebs erweitert. Zu-

sätzliche Anwendungsbeispiele sollen bei der Aus-

legung der Definition behilflich sein. 

In Bezug auf zuvor gehaltene Anteile ist bei erst-

maliger Erlangung alleiniger Beherrschung eine 

Neubewertung der zuvor gehaltenen Anteile i.S. 

eines sukzessiven Unternehmenszusammenschlus-

ses (business combination achieved in stages) not-

wendig. Ein Erwerb gemeinschaftlicher Kontrolle 

führt hingegen nicht zu einer Neubewertung (pre-

viously held interests in the assets and liabilities 

of the joint operation are not remeasured). 

Stellungnahmen zum Entwurf können bis zum 31. 

Oktober 2016 an den IASB gerichtet werden. 

4.2 IASB weist auf die Entwicklungen im Projekt 

zu Versicherungsverträgen hin 

Der IASB hat auf seiner Internetseite auf die Ent-

wicklungen des Projekts zu Versicherungsverträ-

gen hingewiesen. Die aktualisierten Inhalte um-

fassen drei wesentliche Themen: 

 Vierte Umfrage zu den Entwicklungen des 

Standards zu Versicherungsverträgen, damit 

der IASB ein Verständnis darüber erhält, wie 

Unternehmen bestimmte Anforderungen in-

terpretieren und welche Herausforderungen 

bei der Umsetzung entstehen können. 

 Einen Überblick über die Rückmeldungen und 

Reaktionen auf den überarbeiteten Entwurf 

des Standards von 2013. 

 Eine Zusammenfassung der Änderungen des 

Entwurfs, die aufgrund erneuter Erörterun-

gen des IASB entstanden sind. 

4.3 IASB adressiert Bedenken hinsichtlich der 

unterschiedlichen Zeitpunkte des Inkraft-

tretens von IFRS 9 und dem neuen Standard 

zu Versicherungen 

Da abzusehen ist, dass der neue IFRS 17 nicht zum 

gleichen Zeitpunkt in Kraft treten wird wie IFRS 9, 

entfacht in der Öffentlichkeit eine neue Diskus-

sion im Hinblick auf die Verschiebung der ver-

pflichtenden Anwendung des IFRS 9 für Versiche-

rungsaktivitäten, um einen einheitlichen Zeit-

punkt für das Inkrafttreten des IFRS 9 für diese 

Aktivitäten und des neuen Standards zu Versiche-

rungsverträgen zu finden. Die durch die uneinheit-

lichen Zeitpunkte des Inkrafttreten entstehenden 

Bedenken hat der IASB anerkannt und „Anwendun-

gen von IFRS 9: Finanzinstrumente gemeinsam mit 

IFRS 4: Versicherungsverträge“ veröffentlicht. 

Damit werden den Unternehmen, die Versiche-

rungsverträge im Anwendungsbereich von IFRS 4 

begeben, zwei Optionen eingeräumt: 

 Überlagerungsansatz: Unternehmen können 

einige der Aufwendungen und Erträge aus der 

GuV, die aus qualifizierenden Vermögenswer-

ten entstehen, in das sonstige Gesamtergeb-

nis umklassifizieren. 

 Aufschubansatz: Ein einstweiliger Aufschub 

der Anwendung von IFRS 9 ist für Unterneh-

men möglich, deren Geschäftstätigkeit 

hauptsächlich das Begeben von Versiche-

rungsverträgen im Anwendungsbereich von 

IFRS 4 ist. 

Innerhalb des IASB hat sich ein Mitglied gegen die 

Einräumung des Aufschubansatzes ausgesprochen 

mit der Begründung, dass dadurch eine Verringe-

rung der Vergleichbarkeit zwischen Unternehmen, 

die Versicherungsverträge begeben, entstehen 

würde. 
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Der Überlagerungsansatz wird rückwirkend auf 

qualifizierte Vermögenswerte angewendet, so-

bald IFRS 9 erstmalig angewendet wird. Der Auf-

schubansatz kann für Berichtsperioden, die am    

oder nach dem 01. Januar 2018 beginnen, ange-

wendet werden. Der Ansatz ist auf drei Jahre ab 

dem 01. Januar 2018 begrenzt. Ob es sich bei der 

Begebung von Versicherungsverträgen um die vor-

herrschende Geschäftstätigkeit handelt, wird auf 

Ebene der Berichtseinheit zu dem Berichtszeit-

punkt bestimmt, der dem 01. April 2016 unmittel-

bar vorausgeht. Durch die Anwendung des Auf-

schubansatzes entstehen entsprechende Angabe-

pflichten. Außerdem sind Informationen offenzu-

legen, die Abschlussadressaten in die Lage verset-

zen, zu verstehen, wie sich der Versicherer für die 

temporäre Ausnahme qualifiziert und wie der Ver-

gleich zu den Unternehmen, die IFRS 9 anwenden, 

möglich ist. 

 

5. AKTIVITÄTEN AUF EUROPÄISCHER 

EBENE 

5.1 EFRAG veröffentlicht die endgültige Über-

nahmeempfehlung zu Klarstellungen von 

IFRS 15 

Im April dieses Jahres wurden die Änderungen an 

„Klarstellung von IFRS 15: Erlöse aus Verträgen 

mit Kunden“ herausgegeben. Die Änderungen be-

treffen die Identifizierung von Leistungsverpflich-

tungen, Prinzipal/Agenten-Erwägungen und Li-

zenzen. Außerdem soll durch die Änderungen der 

Übergang für modifizierte Verträge und abge-

schlossene Verträge vereinfacht werden. Die 

EFRAG unterstützt die Klarstellungen, da sie den 

Einschätzungen der Änderungen vor dem Hinter-

grund der Übernahmekriterien der EU und den 

Einschätzungen bezüglich der Kosten und Nutzen, 

die sich aus der Übernahme der Änderungen in der 

EU ergeben würden, grundsätzlich zustimmt. Die 

EFRAG spricht deshalb eine Übernahmeempfeh-

lung aus. 

5.2 EFRAG hat den Entwurf einer Stellung-

nahme zum Entwurf ED/2016/1 Definition 

eines Geschäftsbetriebs und Bilanzierung 

zuvor gehaltener Anteile (Vorgeschlagene 

Änderung an IFRS 3 und IFRS 11) veröffent-

licht 

Die EFRAG hat den Entwurf einer vorläufigen Stel-

lungnahme zum vom IASB am 28. Juni 2016 vorge-

schlagenen Entwurf ED/2016/1 Definition eines 

Geschäftsbetriebs und Bilanzierung zuvor gehalte-

ner Anteile (Vorgeschlagene Änderungen an IFRS 3 

und IFRS 11) veröffentlicht. Die Änderungsvor-

schläge betreffen IFRS 3 und IFRS 11 bezüglich der 

Definition eines Geschäftsbetriebs und die Bilan-

zierung zuvor gehaltener Anteile. Grundsätzlich 

begrüßt die EFRAG den Entwurf des IASB und hebt 

insbesondere ihre Unterstützung in Bezug auf Fol-

gendes hervor: 

 Die Hilfestellung zur Differenzierung von Ge-

schäftsbetrieben und Gruppen von Vermö-

genswerten, die wesentlich ausführlicher 

sind als im aktuellen IFRS 3 und somit die Un-

terscheidung für Unternehmen wesentlich 

vereinfachen. 

 Den neuen Screening Test zur schnelleren 

und weniger aufwendigeren Differenzierung 

eines Geschäftsbetriebs und einer Gruppe 

von Vermögenswerten. Die EFRAG sieht noch 

Verbesserungsbedarf hinsichtlich der Grenz-

fälle und schließt diesbezügliche Vorschläge 

in die Stellungnahme ein. 

 Die zwei unterschiedlichen Sätze von Krite-

rien zur Abgrenzung, die abhängig davon ge-

nutzt werden, ob Ergebnisse vorliegen. 

 Die Zurverfügungstellung von zahlreichen er-

läuternden Beispielen. Die EFRAG ist jedoch 

der Meinung, dass der IASB sich auf Sachver-

halte, die mit viel Ermessensspielraum ver-

bunden sind, beschränken könne. 

 Die dargelegte Klarstellung der Bilanzierung 

von zuvor gehaltenen Anteilen. 

Die EFRAG erkennt es als unabdingbar an, dass der 

IASB und der FASB zu konvergierenden Lösungen 

in Bezug auf die jeweiligen Vorschläge zur Ände-

rung von IFRS 3 und IFRS 11 kommen. 

5.3 EFRAG veröffentlicht Studie zum Goodwill 

und Impairment 

EFRAG veröffentlichte im September 2016 im Rah-

men eines Research Projektes eine Studie zur Bi-

lanzierung von Geschäfts- oder Firmenwerten 

(goodwill) insbesondere deren Folgebewertung. 

Die Studie umfasst eine Stichprobe von 328 der 

350 im S & P Europe gelisteten Unternehmen und 

bezieht sich auf einen Zeitraum von 2006 bis 2014.  

 

Die Ergebnisse dieser Studie führen u.a. zu über-

raschenden Ergebnissen: 
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 Von 2005 bis 2014 stieg das bilanzielle Ge-

samtvolumen von goodwill von 935 Mrd. EUR 

auf insgesamt 1.341 Mrd. EUR an, was eine 

Zunahme von 43 % bedeutet. 

 Der Anteil des goodwill ist im Verhältnis zum 

Gesamtvermögen mit 3,7 % - unter Einbezug 

des Finanzsektors relativ konstant geblieben. 

 Das Verhältnis von goodwill zum Nettovermö-

gen (Eigenkapital) nimmt seit 2008 kontinu-

ierlich ab und beträgt in 2014 nur noch 29%. 

 In den durch die Finanzmarktkrise maßgeb-

lich geprägten Jahren 2008 und 2011 waren 

die Abschreibungen auf den goodwill am be-

deutsamsten. Auch das Jahr 2012 war noch 

von umfangreichen Wertberichtigungen be-

troffen. 

Die Studienergebnisse eignen sich für die Argu-

mentation von Zweifeln am impairment-only An-

satz. Somit besteht weiterhin eine Unsicherheit 

hinsichtlich der ermessensbehafteten Schätzung 

der künftigen Zahlungsströme, aus der sich jedoch 

kein Rückschluss auf die Schuldendeckungsfähig-

keit ziehen lassen kann. Vielmehr werden beste-

hende Risiken im Barwertkalkül auf Basis einer Ri-

sikoadjustierung berücksichtigt.  

Die EFRAG-Studie kann unter diesem LINK abgeru-

fen werden. 

 

5.4 Veröffentlichung von inoffiziellen Arbeits-

papieren der Dienststellen der EU-Kommis-

sion 

Die Dienststellen der EU-Kommission haben für die 

Sitzung des Regelungsausschusses (RAR) zwei inof-

fizielle Arbeitspapiere erstellt, um die Kriterien 

„öffentliches Interesse der EU“ und „ein den tat-

sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild“ nä-

her zu analysieren. 

Das Kriterium „öffentliches Interesse der EU“ wird 

weder in der EU-Gesetzgebung noch in der fallba-

sierten Rechtsprechung des europäischen Ge-

richtshofs mit Bezug zur IAS-Verordnung definiert. 

Aufgrund des daraus folgenden Interpretations-

spielraums ergibt sich eine flexible Anwendung in 

der Praxis. Das Arbeitspapier nennt Finanzstabili-

tät, wirtschaftliche Entwicklung der EU, Wettbe-

werbsbedingungen europäischer Unternehmen 

und verbesserte Werthaltigkeit in der EU als An-

haltspunkte zur Beurteilung, ob ein Standard dem 

öffentlichen Interesse der EU dient. Die Liste gilt 

als nicht abschließend, was u.a. bedeutet, dass 

bei der Übernahme von internationalen Standards 

in europäisches Recht fallweise, ggf. auf Basis an-

derer Kriterien und Faktoren, entschieden werden 

muss.  

Das Kriterium „ein den tatsächlichen Verhältnis-

sen entsprechendes Bild“ wird in dem Arbeitspa-

pier als ein übergreifendes Prinzip definiert. Das 

bedeutet, dass in Ausnahmefällen von einem an-

deren allgemeinen Prinzip abgewichen werden 

kann, wenn dadurch das übergreifende Prinzip 

„ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre-

chendes Bild von Vermögenswerten und Schulden“ 

erfüllt wird. Dieser Entschluss ist auf die fallba-

sierte Rechtsprechung des europäischen Gerichts-

hofs zurückzuführen, der dieses Prinzip als „das 

grundlegende Prinzip“ und „oberste Ziel“ defi-

niert hat. 

http://www.efrag.org/Assets/Download?assetUrl=%2Fsites%2Fwebpublishing%2FMeeting%20Documents%2F1603030955551154%2F08-02%20Publication%20of%20goodwill%20quantitative%20Study.pdf
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6. BLICKPUNKT: VERÖFFENTLICHUNG 

DER GPPC ZU DEN IMPAIRMENT-VOR-

SCHRIFTEN DES IFRS 9 

Nach dem gegenwärtig für das vierte Quartal 2016 

erwarteten EU-endorsement wird IFRS 9 in der EU 

spätestens für Geschäftsjahre, die am 01. Januar 

2018 beginnen, verpflichtend anzuwenden sein. 

Die mit wesentlichste und tiefgreifendste Ände-

rung des IFRS 9 gegenüber seinem Vorgänger, dem 

International Accounting Standard IAS 39, ist die 

Art und Weise der Berechnung von Wertberichti-

gungen auf finanzielle Vermögenswerte (impair-

ments). Während gemäß IAS 39 Wertberichtigun-

gen nach dem sogenannten „Incurred Loss Model“ 

gedanklich erst in dem Fall zu bilden waren, in 

dem die Wertberichtigungen bereits eingetreten 

waren, verschiebt der IFRS 9 seine Perspektive mit 

der Anwendung des sogenannten „Expected Loss 

Models“ zeitlich nach vorne, eine Wertberichti-

gung ist bereits für erwartete, nicht erst für ein-

getretene Ausfälle zu erfassen. Ergibt sich im Ver-

gleich zur erstmaligen Erfassung des Finanzinstru-

ments eine signifikante Erhöhung des Kreditrisikos 

des fraglichen Finanzinstruments und ist das Kre-

ditrisiko – absolut gesehen - nicht mehr gering, so 

ist die Wertberichtigung (nach dem sogenannten 

Stufenmodell) in Höhe der erwarteten Verluste zu 

ermitteln, die sich ergäben, wenn diesen die ku-

mulierte Ausfallwahrscheinlichkeit über die kom-

plette Laufzeit (und nicht mehr nur lediglich für 

die nächsten 12 Monate der Laufzeit) des Finan-

zinstruments zugrunde gelegt wird (lifetime ex-

pected credit loss). Bereits eingetretene Verluste 

werden schließlich auch über den lifetime expec-

ted credit loss abgebildet. 

Kennzeichnend für die Ermittlung des erwarteten 

Verlusts ist sowohl für den auf einer 12-Monats-

Ausfallswahrscheinlichkeit basierenden als auch 

für den lifetime expected credit loss, dass hierbei 

sämtliche vergangene und aktuelle Informatio-

nen, insbesondere auch solche, die in die Zukunft 

gerichtet sind (forward looking information), un-

ter Wahrung des Prinzips der Erwartungstreue Be-

rücksichtigung finden sollen. Dabei sind die mit 

dem Begriff forward looking information bezeich-

neten Informationen nicht nur auf makroökonomi-

sche Daten beschränkt. Vielmehr sind hinsichtlich 

der Bemessung des Wertberichtigungsbedarfs 

auch schuldnerspezifische, in die Zukunft gerich-

tete Informationen von Bedeutung. Voraussetzung 

                                                 
1 Link: “https://www.bdo.global/en-gb/services/au-
dit-assurance/ifrs/the-implementation-of-ifrs-9-im-
pairment-requiremen” 

für die Verwendung sämtlicher Informations-Da-

ten ist deren individuelle Prognosefähigkeit für 

den erwarteten Verlust des jeweils zu beurteilen-

den Finanzinstruments. 

Für die Interpretation sowie die technische Um-

setzung und Einbindung in die Corporate Gover-

nance der umfassenden aber gleichwohl einiger-

maßen abstrakten Vorgaben des IFRS 9 zur Bildung 

von Wertberichtigungen bei (von diesen Vorschrif-

ten am stärksten betroffenen) Banken hat das Glo-

bal Public Policy Committee (im Folgenden auch: 

„GPPC“), ein Gremium, das sich aus Vertretern 

der sechs Wirtschaftsprüfungsgesellschaften BDO, 

Deloitte, Grant Thornton, EY, KPMG und PWC zu-

sammensetzt, im Juni 2016 ein Schreiben „The 

implementation of IFRS 9 impairment require-

ments by banks - considerations for those charged 

with governance of systemically important 

banks“ (im Folgenden auch: „Schreiben“ oder 

„Guidance“) veröffentlicht.1  

Ziel der Guidance ist es zunächst einmal, die mit 

der Kontrolle der Implementierung von IFRS 9 zu-

ständigen Personen zu unterstützen, den Fort-

schritt bei der Implementierung und Umsetzung 

des Standards zu beurteilen. Darüber hinaus soll 

das Schreiben eine qualitativ hochwertige Umset-

zung der Wertberichtigungsvorschriften des IFRS 9 

fördern. Dabei befasst es sich zunächst mit allge-

meinen Fragen im Zusammenhang mit der Corpo-

rate Governance, dem Ausmaß an Komplexität, 

dem das neue Wertberichtigungsmodell gerecht 

werden muss, und wie mit den besonderen Anfor-

derungen der erstmaligen Umsetzung (transition) 

zum 01. Januar 2018 umzugehen ist. In einem 

zweiten Teil werden dann die folgenden Schlüs-

selkonzepte des neuen Wertberichtigungsmodells 

behandelt: 

 Die Methodik zur Ermittlung erwarteter 

Ausfälle (expected credit loss methodo-

logy) 

 Der Begriff des Ausfalls (default) 

 Die Ausfallwahrscheinlichkeit (probabi-

lity of default) 

 Das dem Ausfallrisiko unterliegende Kre-

ditvolumen (exposure) 

 Der Verlust im Falle eines Ausfalls (loss 

given default) 

 Abzinsung (discounting) 

 Das Stufenmodell (staging assessment) 
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 Die Verwendung von makroökonomischen 

und zukunftsgerichteten Informationen 

(macro-economic forecasts and forward 

looking information). 

Als direkte Adressaten der Guidance werden die 

für die Kontrolle der Implementation verantwort-

lichen Vorsitzenden des Audit Committees ange-

sprochen. Diesem Personenkreis wird auch ein 

Fragenkatalog von 10 Fragen zur Hand gegeben, 

der bei der Kontrolle der Umsetzung der Wertbe-

richtigungsvorschriften des IFRS 9 behilflich sein 

soll. 

Gleichwohl ergibt sich schon aus dem weitrei-

chenden Inhalt des zweiten Teils des Schreibens 

die Relevanz für sämtliche mit der Implementie-

rung der neuen Wertberichtigungsvorschriften be-

fassten Personen einer Bank.2  

Auch wenn sämtliche Entscheidungen bei der Um-

setzung des neuen Wertberichtigungsmodells 

letztendlich auf Basis der jeweils individuell gege-

benen Umstände zu treffen sind, werden in der 

Guidance wichtige Grundlinien für die Interpreta-

tion zentraler Eckpunkte des neuen Wertberichti-

gungsmodells abgesteckt. So werden für jeden der 

im zweiten Teil der Guidance behandelten The-

menkreise zunächst die Ausgestaltungen darge-

stellt, die aus Sicht der GPPC eine umfassende und 

anspruchsvolle Umsetzung des jeweiligen The-

menkreises darstellen (sophisticated approach). 

Daneben werden einfachere Lösungen dargestellt 

und schließlich auch solche, die aus Sicht der 

GPPC den Anforderungen des Standards nicht 

mehr gerecht werden. 

                                                 
2 Dabei werden in dem Schreiben insbesondere die 
Funktionen Finanzen, Risiko Management und IT ge-
nannt. 

Wichtig für das Verständnis der GPPC-Guidance ist 

auch deren Einbindung in die aktuellen Diskussio-

nen, wie sie z.B. in der sogenannten Resource 

Group for Impairment of Financial Instruments 

(ITG) geführt werden, sowie bestehenden Inter-

pretationen wie z.B. den Leitlinien des Basler Aus-

schusses vom Dezember 2015 in der sogenannten 

Guidance on credit risk and accounting for expec-

ted credit losses (GRAECL). Letztere bildet wie-

derum eine wichtige Ausgangsbasis des aktuellen 

Entwurfs Consultation Papers „Draft Guidelines 

on credit institutions’ credit risk management 

practices and accounting for expected credit los-

ses“ zum Kreditrisikomanagement und der damit 

zusammenhängenden Rechnungslegung der EBA. 

Auch wenn sich das Schreiben der GPPC auf die 

Umsetzung der neuen Wertberichtigungsvorschrif-

ten von IFRS 9 ausdrücklich auf die Bankenbranche 

bezieht, ist dessen Lektüre auch für anderen Bran-

chen, insbesondere für solche, bei denen Finan-

zinstrumente ein wichtiges Element der Ge-

schäftstätigkeit bilden, bzw. bei denen die Ver-

mögens-, Finanz- und Ertragslage durch Finanzin-

strumente stark beeinflusst wird, empfehlens-

wert. Schließlich gilt IFRS 9 (unter besonderer Be-

rücksichtigung des Zusammenspiels mit IFRS 4) für 

alle IFRS-Anwender. 
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